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III . Der Staat .

1. Staatsverfaſſung .

Baden iſt ein erbliches Großherzogthum , das einen Theil des deutſchen

Bundes ausmacht , und darinnen die ſiebente Stimme einnimmt , im Plenum

aber drei Stimmen erhalten hat . Nach der Konſtitution vom 22 . Auguſt

1818 , die das Fundamentalgeſetz des Staates ausmacht , bilden alle or⸗

ganiſche Beſchlüſſe der Bundesverſammlung , welche die verfaſſungsmäßigen

Verhältniſſe Deutſchlands oder die Verhältniſſe deutſcher Staatsbürger im

Allgemeinen betreffen , einen Theil des badiſchen Staatsrechts , und werden

für alle Klaſſen von Landesangehörigen verbindlich , ſobald ſie von dem

Staatsoberhaupte bekannt gemacht ſind . Bei Streitigkeiten , die ſich zwiſchen

den Ständen und der Regierung erheben , entſcheidet das ( 1835 ) errichtete

Bundes⸗Schiedsgericht .
I. Verfaſſungsurkunde . )

a) Von dem Großherzog und der Regierung im Allgemeinen .

Das Großherzogthum bildet einen Beſtandtheil des deutſchen Bundes . Alle orga⸗

niſchen Beſchlüſſe der Bundesverſammlung , welche die verfaſſungsmäßigen Verhältniſſe

Deutſchlands , oder die Verhältniſſe deutſcher Staatsbürger im Allgemeinen betreffen ,

machen einen Theil des badiſchen Staatsrechts aus , und werden für alle Klaſſen von

Landesangehörigen verbindlich , nachdem ſie von dem Staatsoberhaupt verkündet worden

ſind . Das Großherzogthum iſt untheilbar und unveräußerlich in allen ſeinen Theilen.

Die Regierungsfolge iſt , nach den Beſtimmungen der Deklaration vom 4. Oktober

1817 , nach dem Rechte der Erſtgeburt in gerader , abſteigender , männlicher Linie

erblich . Nach Erlöſchen des Mannesſtammes tritt die weibliche Linie ein. Der Groß⸗

herzog vereinigt in ſich alle Rechte der Staatsgewalt , und übt ſie unter den in dieſer

Verfaſſungsurkunde feſtgeſetzten Beſtimmungen aus . Seine Perſon iſt heilig und un⸗

verletzlich . Das Großherzogthum hat eine ſtändiſche Verfaſſung .

p) Staatsbürgerliche und politiſche Rechte der Badener , und beſondere

Zuſicherungen .

Die ſtaatsbürgerlichen Rechte der Badener ſind gleich in jeder Hinſicht , wo die

Verfaſſung nicht namentlich und ausdrücklich eine Ausnahme begründet . Die groß⸗

cherzoglichen Staatsminiſter und ſämmtliche Staatsdiener ſind für die genaue Befolgung

der Verfaſſung verantwortlich . — Alle Badener tragen ohne Unterſchied zu allen öffent⸗

lichen Laſten bei. Alle Befreiungen von direkten und indirekten Abgaben bleiben auf⸗

gehoben . — Alle Staatsbürger von den drei chriſtlichen Konfeſſionen haben zu allen

Civil⸗ und Militärſtellen und Kirchenämtern gleiche Anſprüche . — Alle Ausländer ,

denen der Großherzog ein Staatsamt konferirt , erhalten durch dieſe Verleihung un⸗

mittelbar das Indigenat . — unterſchied in der Geburt und der Religion begründet

mit der für die ſtandesherrlichen Familien durch die Bundesakte gemachten Ausnahme

keine Ausnahme der Millitärdienſtpflicht . — Für die bereits für ablöslich erklärten

) Es verſteht ſich, daß hier nur das Weſentlichſte der Verfaſſungsurkunde aufgenommen iſt .
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Grundlaſten und Dienſtpflichten , und alle aus der aufgehobenen Leibeigenſchaft her⸗
rührenden Abgaben ſoll durch ein Geſetz ein angemeſſener Abkaufsfuß regulirt werden .
Das Geſetz vom 14. Auguſt 1817 , über die Wegzugsfreiheit , wird als ein Beſtand⸗
theil der Verfaſſung angeſehen . — Eigenthum und perſönliche Freiheit der Badener
ſtehen für alle auf gleiche Weiſe unter dem Schutze der Verfaſſung . — Die Gerichte
ſind unabhängig innerhalb den Gränzen ihrer Kompetenz . — Alle Erkenntniſſe in bür⸗
gerlichen Rechtsſachen müſſen von den ordentlichen Gerichten ausgehen . — Der groß⸗
herzogliche Fiskus nimmt in allen , aus privatrechtlichen Verhältniſſen entſpringenden
Streitigkeiten Recht vor den Landesgerichten . — Niemand kann gezwungen werden ,
ſein Eigenthum zu öffentlichen Zwecken abzugeben , als nach Berathung und Entſchei⸗
dung des Staatsminiſteriums und nach vorgängiger Entſchädigung . Niemand darf in
Kriminalſachen ſeinem ordentlichen Richter entzogen werden . — Niemand kann anders
als in geſetzlicher Form verhaftet , und länger als 48 Stunden im Gefängniß feſtge⸗
halten werden , ohne über den Grund ſeiner Verhaftung vernommen zu ſeyn . — Der
Großherzog kann erkannte Strafen mildern oder ganz nachlaſſen , aber nicht ſchärfen . —
Alle Vermögens - Konfiskationen ſollen abgeſchaft werden . — Die Preßfreiheit wird
nach den künftigen Beſtimmungen der Bundesverſammlung gehandhabt werden . —
Jeder Landesbewohner genießt der ungeſtörten Gewiſſensfreiheit , und in Anſehung der
Art ſeiner Gottesverehrung des gleichen Schutzes . — Die politiſchen Rechte der drei
chriſtlichen Religionstheile ſind gleich . — Das Kirchengut und die eigenthümlichen
Güter und Einkünfte der Stiftungen , Unterrichts - und Wohlthätigkeits⸗Anſtalten
dürfen ihrem Zweck nicht entzogen werden . — Die Dotation der beiden Landesuniver⸗
ſitäten und anderer höherer Lehranſtalten , ſie mögen in eigenthümlichen Gütern und
Gefällen , oder in Zuſchüſſen aus der allgemeinen Staatskaſſe beſtehen , ſollen unge⸗
ſchmälert bleiben . — Jede von Seiten des Staats gegen ſeine Gläubiger übernommene
Verbindlichkeit iſt unverletzlich . — Das Inſtitut der Amortiſationskaſſe wird in ſeiner
Verfaſſung aufrecht erhalten . Die Berechtigungen , die durch das Edikt vom 23. April
1818 den dem Großherzogthum angehörigen ehemaligen Reichsſtänden und Mitgliedern
der vormaligen unmittelbaren Reichsritterſchaft verliehen worden ſind , bilden einen
Beſtandtheil der Staatsverfaſſung . — Die Rechtsverhältniſſe der Staatsdiener ſind
in der Art , wie das Geſetz vom 22. Auguſt 1818 feſtgeſtellt hat , durch die Ver⸗
faſſung garantirt . — Die Inſtitute der weltlichen und geiſtlichen Wittwenkaſſen und
der Brandverſicherung ſollen in ihrer bisherigen Verfaſſung fortbeſtehen und unter den
Schutz der Verfaſſung geſtellt ſeyn .

o) Beſtimmungen über die Ständeverſammlung und deren Wirkſankeit .

Der Großherzog ruft die Stände zuſammen , vertagt ſie und löst ſie auf . Durch
die Auflöſung verlieren die Mitglieder ihre Eigenſchaft . Der Großherzog beſtätigt die
Wahl der Präſidenten der Kammer . — Alle zwei Jahre muß eine Ständeverſammlung
Statt finden . — Nur in eigener Perſon kann das Stimmrecht ausgeübt werden . —
Die Abgeordneten dürfen von ihren Wahldiſtrikten keine Inſtruktion annehmen . —
Kein Ständeglied darf während der Verſammlung ohne Erlaubniß der Kammer ver —
haftet werden . — Die Stände können ſich nur mit Gegenſtänden beſchäftigen , welche
zu ihrer Berathſchlagung geeignet ſind . — Ohne Zuſtimmung der Stände kann keine
Auflage ausgeſchrieben und erhoben , kein Anlehen gültig gemacht und keine Domaine
veräußert werden . — Das Auflagsgeſetz wird in der Regel auf zwei Fahre gegeben . —
Die Civilliſte kann ohne Zuſtimmung der Stände nicht erhöht , und ohne Bewilligung
des Großherzogs nicht gemindert werden . — Ohne Zuſtimmung der Stände kann kein
beſtehendes Geſetz aufgehoben und kein neues gemacht werden . — Die Kammern haben
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das Recht der Vorſtellung und Beſchwerde . Die Sitzungen der Kammern ſind

oͤffentlich.

d) Die Eintheilung der Stände in Kammern .

Die Landſtände des Großherzogthums ſind in zwei Kammern getheilt .

Die erſte Kammer beſteht :

1) Aus den Prinzen des großherzoglichen Hauſes . 2) Aus den Häuptern der

ſtandesherrlichen Familien . 3) Aus dem katholiſchen Landesbiſchoffe und dem lutheriſchen

Prälaten . 4) Aus 8 Abgeordneten des grundherrlichen Adels . 5) Aus 2 Abgeordneten

der Landesuniverſitäten . 6) Aus 8 Mitgliedern , die der Großherzog , ohne Rückſicht

auf Stand auf Geburt zu ernennen das Recht hat . — Adeliche Familienhäupter , die

ein nach Erſtgeburtsrecht vererbliches Gut von 300 . 000 fl. Werth beſitzen , können zu

erblichen Landſtänden ernannt werden .

Die zweite Kammer beſteht :

1) Aus 22 Abgeordneten der Städte Ueberlingen 1, Konſtanz 1, Freiburg 2, Lahr 2,

Offenburg 1, Raſtadt 1, Baden 1, Karlsruhe 3, Durlach 1, Pforzheim 2, Bruchſal 1,

Mannheim 3, Heidelberg 2 und Wertheim 1. 2 Aus den Abgeordneten der 41

Wahlbezirke der Aemter .

e) Wahl der Abgeordneten .

Die erwählten Deputirten der erſten Kammer müſſen das 25ſte , die der zweiten

das 30ſte Lebensjahr zurückgelegt haben , undzu einer der drei chriſtlichen Religionen

gehören . Die Glieder der zweiten Kammer müſſen wenigſtens mit einem Kapital von

10 . 000 fl. im Steuerkataſter eingetragen ſeyn , oder neben Entrichtung irgend einer

direkten Steuer entweder eine von Stammgütern herrührende lebenslängliche Rente

von 1500 fl . , oder als Staats⸗ oder Kirchendiener einen Gehalt von 1500 fl. be⸗

ziehen , und von Wahlmännern gewählt werden , bei deren Ernennung jeder ſtimm⸗

berechtigt iſt , der im Wahldiſtrikt als Bürger angeſeſſen iſt oder ein öffentliches Amt

bekleidet . Die Abgeordneten zur zweiten Kammer werden auf 8 Jahre gewählt . Alle

2 Jahre erneuert ſich die Kammer zu ½ , die Abgeordneten der Grundherrn werden

auf 8 Jahre ernannt und tritt alle 4 Fahre die Hälfte aus . Alle Austretenden ſind

wieder wählbar .
) Wahldiſtrikte .

Jeder Ort , der ſein eigenes Gericht hat , und wenigſtens 250 Seelen zählt , bildet

einen Wahldiſtrikt und ernennt einen Wahlmann . Größere Orte , die wenigſtens 750

Einwohner zählen , wählen je auf 500 Seelen einen , und auf den Reſt , in ſofern er

250 erreicht , einen weiteren Wahlmann . In den 14 Städten , welche eigene Deputirte

erwählen , wird auf 500 Einwohner ein Wahlmann , und wenn der Reſt 150 erreicht ,

ein weiterer ernannt . Wegen der grundherrlichen Abgeordneten in die erſte Kammer

iſt das Land in zwei Diſtrikte abgetheilt , welche durch die Murg geſchieden werden .

Jeder dieſer Diſtrikte wählt 4 Abgeordnete .

Il . Konſtitutionsmäßige Rechtsverhältniſſe einzelner Stände .

a) Standesherrn ) .

Die Standesherrn bilden die privilegirteſte Klaſſe im Großherzogthum . Sie haben

das Recht der Ebenbürtigkeit , ihre beſtehenden Familienverträge werden aufrecht er⸗

EE

) Zu den ſtandesherrlichen Familien gehören die fürſtlichen Häuſer : der Markgrafen von Baden,

Fürſtenberg , Leiningen, Löwenſtein , Wertheim , Roſenberg und Freudenberg, Salm - Krautheim , von

der Layen; ſodann die gräflichen Häuſer Leiningen⸗Neudenau undLeiningen⸗Billigheim .
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halten , führen ihre Titel und Wappen fort , können in jedem deutſchen Bundesſtaat
ihren Aufenthalt und Kriegsdienſte nehmen , ſind von der Militärpflicht befreit , können

ein eigenes Trabantenchor von 25 bis 30 Mann in ihrem Wohnorte aufſtellen , beſitzen
die bürgerliche und peinliche Gerichtsbarkeit in erſter und zweiter Inſtanz , die Orts —

polizei , die Aufſicht über Kirchen - und Schulweſen , milde Stiftungen , Forſtgerichts —
barkeit und Forſtpolizei . Es bleiben die hergebrachten Ehrenrechte des Trauergeläuts
und des Kirchengebets , alle Einkünfte von ihren Domainen , Gütern , Schäfereien und

Erblehen ; alle bisher bezogenen Zehente , Bodenzinſe , Leibſchilling , haben für ſich und

ihre Familien einen befreiten Gerichtsſtand , dagegen haben dieſelben zu allen konſti —

tutionsmäßig ausgeſchriebenen und außerordentlichen Staatsſteuern von allen ihren

Häuſern , Gütern , Gewerben und Grundgefällen zu den Kriegsſteuern und Laſten ,

Lieferungen und Einquartierungen beizutragen .

b) Der Grundherrn ) .

Die Grundherrn haben auf die Gerichtsbarkeit in erſter Inſtanz verzichtet , dagegen

ſteht ihnen der befreite Gerichtsſtand zu ; ihre beſtehenden Familienverträge werden

aufrecht erhalten ; ſie können ihre liquiden Gefälle exekutoriſch beitreiben , haben das

Recht der niederen Polizei im Umfang ihrer Schlöſſer , Wohnungen und Zubehörden

auszuüben ; können den Vogtsgerichten , der Rechnungsabhör der Gemeindeheiligen ꝛe.

in ihren Gemeinden beiwohnen ; aus drei von der Gemeinde gewählten Kandidaten

als Ortsvorſtand einen in Vorſchlag bringen ; können den Forſtfrevelgerichten bei⸗

wohnen und beziehen die Frevelſtrafen nach hergebrachtem Beſitzſtand ; Forſt - und

Jagdpolizei in ihren Waldungen ſteht ihnen zu , ſowie das Patronatrecht für Pfarreien

und Schulen .
c) Der Staats - und Militärdiener .

Das Verfaſſungsrecht der Staats - und Militärdiener beſtimmen die Edikte vom

5. Februar 1819 und 31. Dezember 1831 . Alle Civil - und Militärdienſte ſind nach

fünfjähriger Dienſtzeit unwiderruflich . Die Zuruheſetzung kann nur unter Bewilligung
des beſtimmten Ruhegehalts , eine Entlaſſung im adminiſtrativen Wege nur wegen

eigener Schuld des Dieners , eine Dienſtentſetzung nur durch richterlichen Spruch ge⸗

„) Zu den Grundherrn gehören die ehemaligen unmittelbaren Reichsritter und der landſäßige
Adel in der Pfalz und im Breisgau . Es gehören hiezu nach dem Verzeichniß im Regierungsblatte
vom 13. Januar 1835, Nro. III, die ihren Wohnſitz im Lande haben.

A. Unterhalb der Murg .

Frhrn . v. Adelsheim (5). Frhrn . v. Berlichingen (2). Frhrn .v. Bettendorf . Frhrn .v. Degenfeld (3).
Grf. v. Degenfeld - Schomburg . Frhru .v. Fick (4) Frhrn . v. Gemmingen (8). Frhrn . Göler v. Navens⸗
burg (11). Grf. v. Helmſtadt . Frhr . v. Hundheim . Grf. v. Ingelheim . v. Kettner . Frhr . v. Laroche⸗
Starkenfels - Vulte . Frhr . v. Leoprechting . Frhr . v. Leutrum . Frhr . v. Menzingen . Frhr . v. Racknitz.
FIrhrn. Rüdt v. Collenberg⸗Eberſtadt (2). Frhrn . Rüdt v. Collenberg Bödigheim (3). Frhr . Sparre v.
Kronenberg , genannt v. Bettendorf . Frhrn . v. Andre ( 2. Frhr . Schilling v. Kannſtadt . v. Schmitz⸗
Auerbach. Frhr . Uexküll⸗Gillenband . Frhr . v. Venningen . Frhr . v. Gemmingen⸗Ullner . Grf. v. Wald⸗
kirch. Grf. v. Wieſer . Frhr . v. Zobel- Gibelſtadt - Darſtadt .

B. Oberhalb der Murg .

Frhrn . Andlau-Birſek (3). v. Andlau⸗- Homburg. Frhrn . v. Berkheim (2). Frhr . v. Berſtett . Frhrn . o.
Bodmann (2). Frhr . v. Buol auf Mühlingen . Frhrn . v. Böcklin (3). Frhr . v. Bollſchweil . Frhr . v.
Brandenſtein . Grf. v. Enzenberg . Frhrn . v. Fahnenberg (2). Frhr . v. Falkenſtein . Frhr . v. Gayling zu
Altheim. Frhrn .v. Girardi (2). Frhr. v. Gleichenſtein . Grf. v. Hennin. Frhrn .v. Hornſtein (2). Grf. v.

Kageneck (5). Frhr . v. Landenberg . Frhrun. v. Neuenſtein (3). Frhr . v. Neveu. Frhr . v. Ried. Frhr . v.
Rink. Frhr .v. Reiſchach. Frhrn . v. Rockenbach (2). Frhrn .v. Röder (4). Frhrn . v. Rottberg (0). Frhrn .
v. Schauenburg (4). Grf. Schenk v. Kaſtell. Frhr . Roth v. Schreckenſtein . Frhrn . v. Schonau (D).
Frhr . v. Seldeneck. Frhrn . v. Türkheim (2). Frhr . v. Ulm. Grf. v. Waldner . Frhr . o. Weſſenberg .
Frhrn . v. Wittenbach (2). Frhr . v. Zweyer.
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ſchehen . — Der Staatsdiener kann jedoch , aber ohne Anſprüche auf Ruhegehalt , den

Dienſt aufkünden . Für Diener - Wittwen und Waiſen ſorgt der Staat durch Penſions⸗

zuſchuß zum Wittwengehalt .

2 . Staatsregierung .
IJ. Von dem Großherzoge .

Dem Großherzoge kommen alle Rechte und Ehren der königlichen Würde

zu. Sein Titel lautet : N. N. Großherzog von Baden , Herzog von Zaͤh—

ringen . Das Wappen hat im Felde rechts oben einen ſchrägrechten ,

goldenen Balken im purpurnen Felde , als Wappenzeichen des ganzen ſouverä —
nen Staates , und links unten einen goldenen , ſtreitfertigen , linksgehenden
Löwen mit ausgeſchlagener Zunge , als Wappenzeichen der zähringiſchen

Abſtammung , auf dem die Krone ruht , aus der , um das Schild hängend ,
die Kette des Hausordens der Treue mit unten hängenden Inſignien hervor —

geht . Die Civiliſte des Großherzogs beſteht für die Dauer der jetzigen

Regierung in jährlichen 650 . 000 fl . , und der zu Benutzung der zur Hof —

haushaltung gehörigen Gebäude , Grundſtücke und Rechte . Die Regie⸗

rungs - Nachfolge iſt nach den Beſtimmungen der Deklaration vom 4.

Oktober 1817 beſtimmt .

II . Von den Landſtänden .

Wie bei der Verfaſſungsurkunde nachgewieſen worden iſt , beſtehen zwei
Kammern , die erſte , welche aus dem hohen Adel , den Standes - und

Grundherren ꝛc. , die zweite , welche aus von dem Volke gewählten Vertretern

beſteht . — Sie theilen das Recht der Geſetzgebung und der Beſteuerung mit

der Staatsregierung .

IIIl . Das Staats⸗Miniſterium

iſt die höchſte vollziehende und berathende Stelle des Landes . Den Vor —

ſitz führt der Großherzog ; zu ſeinem Geſchäftskreis gehören alle Ver⸗

faſſungs⸗ , Geſetzgebungs - und wichtige Bundes - Angelegenheiten , Verhand —
lungen mit den Landſtänden ꝛc. Es beſteht aus den Miniſtern und Mini —⸗

ſterial - Chefs .
3 . Staatsverwaltung .

A. Behörden .

J. Das Miniſterium des großherzoglichen Hauſes und der

auswärtigen Angelegenheiten ,

welches für nicht zur kollegialen Berathung geeignete Gegenſtände eine beſondere

diplomatiſche Sektion hat , beſorgt die Angelegenheiten für das großherzogliche
Haus und die Geſchäfte mit dem Auslande . Die Ober - Poſtdirektion
unterſteht dieſem Miniſterium , welche die Generalpoſtkaſſe , die Poſtreviſion ,
Poſtinſpektion , 13 Poſtämter und 87 Poſthaltereien zu leiten hat . Auch

das Nationaltheater in Mannheim iſt dieſem Miniſterium untergeordnet .
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